Tip des Monats 8/06
Gefährlicher Waldweg
Eine Reiterin befand sich bei einem Ausritt auf einem Waldweg, der mit Bauschutt aufgefüllt war. Auf diesem Untergrund rutschte das Pferd aus und stürzte. Dabei zog sich die Reiterin Verletzungen zu.

Den von der Reiterin gegen die Gemeinde als Eigentümerin des Waldes geltend gemachten Schadensersatz wies das Landgericht Trier zurück. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass eine Grundlage für Schadensersatzansprüche nicht bestehe. Zwar sei es jedermann gestattet, die Waldwege zu benutzen. Eine Schutzpflicht der Gemeinde dahingehend, die Benutzer über mögliche Gefahren, die im Wald auftreten, zu informieren, würde allerdings die Schutzanforderungen überspannen und bestehe nicht. Vielmehr geschehe die Benutzung der Waldwege auf eigene Gefahr.
Deshalb also Vorsicht im Wald, da dort jeder für sich verantwortlich ist.
(Landgericht Trier, Aktenzeichen 4 O 255/01)
